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Editorial

Gerichtssachverständige – gewünscht, aber auch gewollt?
von Dr. Heinz Peter Jennissen, ö. b. u. v. Sachverständiger der Landwirtschaftskammer 
NRW und der IHK Bonn/Rhein-Sieg, www.jennissen.org

„Der Berufsstand braucht Sie! Und es bleibt auch künftig wichtig, dass wir Sachver-
ständige für Problemstellungen des Planens und Bauens aus unserem Berufsstand 
gewinnen und damit an Gerichten präsent bleiben.“ Mit diesem Appell begrüßte der 
Präsident der Architektenkammer NRW, Ernst Uhing, die Teilnehmenden des Sachver-
ständigentages 2024 der Architektenkammer in NRW. Auf der gleichen Veranstaltung 
betonte der Vorsitzende Richter am Oberlandesgericht Hamm, Frank Walter, zugleich 

Vorsitzender des Qualitätszirkels Sachverständigenwesen NRW, die große Bedeutung der Sachverständigen-
tätigkeit für die Urteilsbildung der Gerichte.

Diese wohlklingenden Worte stehen allerdings in einem krassen Widerspruch zur täglichen Praxis der 
Gerichtssachverständigen. Dies zeigt sich insbesondere bei der Abrechnung nach dem Justizvergütungs- 
und Entschädigungsgesetz (JVEG).

Neben der absoluten Entschädigungshöhe ist auch die nach erfolgreichem Abschluss eines Gutachtens 
oder einer gutachterlichen Stellungnahme durchzuführende Abrechnung nach dem JVEG leider oftmals mit 
erheblichen Hindernissen verbunden bis endlich der in Rechnung gestellte Betrag oder ein berichtigter Be-
trag auf dem eigenen Konto gutgeschrieben wird.

Jede bei Gericht eingereichte Rechnung wird von sog. Kostenpersonen kontrolliert und ggf. noch von der 
Bezirksrevision gegengeprüft. Hierbei werden u. a. die angegebenen Farb- und Schwarz-Weiß-Seiten gezählt 
und bei möglichen Abweichungen die eingereichte Rechnung ggf. korrigiert. Gegen die grundsätzliche Art 
der Prüfung ist nichts einzuwenden; es ist allerdings im Rahmen der Kostenreduktion zu hinterfragen, ob 
hierzu eine manuelle Überprüfung notwendig ist oder ob das Zählwerk eines modernen Druckers, der die 
Farb- und Schwarz-Weiß-Ausdrucke zählt, nicht als Referenz ausreicht.

Es kommt leider immer wieder vor, dass aufgrund der Komplexität der gesetzlichen Grundlage Bestim-
mungen falsch interpretiert werden und erst durch weitere Intervention des Sachverständigen eine korrekte 
Gutschrift des Rechnungsbetrages erfolgt. Dies zeigt sich allein darin, dass es mehrere Kommentierungen 
zum Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz gibt, die teilweise bereits in der 29. Auflage mit über 500 
Seiten erschienen sind. Diese Entwicklung wird durch weitere Bestimmungen – gültig ab Ende 2024 – noch 
überboten.

Bei Einziehung von Zahlungen öffentlicher Stellen (insbesondere der Gerichte) an Sachverständige verlan-
gen einige Gerichte ab dem 01.01.2025, dass auf den Rechnungen sowohl das Geburtsdatum wie auch die 
Steuer-ID angegeben werden. Bei entsprechenden Rückfragen der Sachverständigen wurde auf § 2 der Mit-
teilungsverordnung verwiesen. Eine Rückfrage des Bundesverbandes der Sachverständigen beim Bundes-
ministerium der Finanzen hat ergeben, diese Mitteilungspflicht „soll die gleichmäßige und gesetzmäßige Be-
steuerung gerade bei diesem Personenkreis verbessern.“

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Sachverständigen unterstellt wird, ohne Angabe dieser Daten sei 
bislang keine gleichmäßige und keine gesetzmäßige Besteuerung erfolgt. Somit wird ein Generalverdacht der 
Steuerhinterziehung gegenüber den Sachverständigen konstruiert.

Im Antwortschreiben des Bundesfinanzministeriums heißt es dann abschließend:

„Weder § 93c AO noch § 93a AO und die hierzu ergangenen Mitteilungsverordnungen regeln allerdings, in 
welcher Art und Weise die mitteilungspflichtigen Stellen die Daten der betreffenden Personen (insbesondere das 
Geburtsdatum) zu erheben haben. Insbesondere ist nicht geregelt, dass das Geburtsdatum auf der Rechnung 
anzugeben ist. Das Geburtsdatum kann daher unabhängig von der Rechnungsstellung übermittelt werden.“

Bei der Vielzahl der arbeitsbeeinflussenden Regeln für Gerichtssachverständige und dem zuvor genannten 
Generalverdacht muss man sich nicht wundern, dass immer weniger junge Menschen es für erstrebenswert 
erachten, als Sachverständige für Gerichte tätig zu werden.
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Ich hoffe und wünsche mir, dass die betroffenen Stellen merken, dass in vielen Bereichen die Arbeit der Ge-
richtssachverständigen nicht nur in wohlfeilen Worten bei entsprechenden Vorträgen und Artikeln gewürdigt 
werden sollte, sondern dass auch die praktische Umsetzung in den Regelungen des JVEG anzupassen sind, da 
ansonsten in nicht allzu ferner Zukunft die gewünschte Unterstützung der Gerichte durch qualifizierte Arbeit von 
Sachverständigen nicht mehr möglich sein wird.
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